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Tagespflegevereinbarung                     
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[image: image2.jpg]»‘Q«@ Kindertagespflege




zur Betreuung des Kindes/der Kinder
     

geb. am
     

     

geb. am
     


zwischen den Personensorgeberechtigten (Eltern)
 FORMDROPDOWN 
      

Anrede, Vorname, Name
     


Anschrift (Strasse, Hs.-Nr., PLZ, Ort)
Telefon:
privat
     

dienstlich
     


mobil
     

der Tagespflegeperson

 FORMDROPDOWN 
      


Anrede, Vorname, Name

     


Anschrift (Strasse, Hs.-Nr., PLZ, Ort)

Telefon:
privat
     

dienstlich
     


mobil
     


und dem  Stadtjugendamt Bayreuth (Tel.: 0921/25-1283).

1. Betreuungszeiten:
Vor Beginn des Betreuungsverhältnisses findet eine Eingewöhnung nach Absprache zwischen den Eltern und der Tagespflegeperson statt 



vom       
 
bis
     

Diese wichtige Aufgabe wird mit zusätzlich einer Woche Betreuungszeit

ab      
 finanziell vom Stadtjugendamt abgegolten. Auch die Personensorgeberechtigten zahlen deshalb ihren Elternbeitrag bereits eine Woche vor Beginn des Betreuungsverhältnisses.


Das Betreuungsverhältnis beginnt am
     


Das Betreuungsverhältnis endet am 
     



Das Betreuungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit  vereinbart
 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein

Betreuungszeiten sind wie folgt:

	Mo
     
	Do
     

	Di
     
	Fr
     

	Mi
     
	Sa/So
     


Insgesamt wöchentlich:
     

Buchungszeitänderungen können nur für volle Monate und für die Zukunft berücksichtigt werden.
Die Betreuung ist erforderlich wegen 
2. Leistungen:
Die Tagespflegeperson verpflichtet sich, das oben genannte Kind vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zur Abholung durch die Eltern entsprechend dem Förderauftrag des 
§ 22 SGB VIII zu betreuen. 
Waschen und Instandsetzung der Kleidung obliegt den Eltern.

3. Zusammenarbeit:
Eltern und Tagespflegeperson verpflichten sich, zum Wohl des Kindes vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich in Erziehungsfragen und in allen, für die Betreuung wichtigen Angelegenheiten abzustimmen.

4. Tagespflegegeld und Kostenbeitrag:

4.1. Pauschalierte Leistungen

Monatliche Zahlungen an die Tagespflegeperson sowie die Erhebung des pauschalierten Kostenbeitrags von den Eltern erfolgen  nach Maßgabe folgender Tabelle:

	Durchschnittl.

Betreuungs-

zeit täglich
	Entspricht wöchentlicher

Betreuungszeit
	Elternbeitrag

monatl.
	Monat. Pflegegeld
an die Tagesmutter
	Qualifizierungs-zuschlag

monatl.
	Renten-

zuschuss

monatl.

	Mehr als 2-3  Stunden
	Ab10-15 Stunden
	120 €
	138 €
	28 €
	39,80 €

	Mehr als 3-4 Stunden
	Über 15-20 Stunden
	140 €
	184 €
	37 €
	39,80 €

	Mehr als 4-5 Stunden
	Über 20-25 Stunden
	160 €
	230 €
	46 €
	39,80 €

	Mehr als 5-6 Stunden
	Über 25-30 Stunden
	180 €
	276 €
	55 €
	39,80 €

	Mehr als 6-7 Stunden
	Über 30-35 Stunden
	200 €
	322 €
	64 €
	39,80 €

	Mehr als 7- 8 Stunden
	Über 35-40 Stunden
	220 €
	368 €
	74 €
	39,80 €

	Mehr als 8-9 Stunden
	Über 40-45 Stunden
	240 €
	414 €
	83 €
	39,80 €

	Mehr als 9 Stunden
	Über 45 Stunden
	260 €
	460 €
	92 €
	39,80 €


4.2. Leistungen des Jugendamtes an die Pflegeperson:
Das Pflegegeld wird vom Stadtjugendamt Bayreuth jeweils am Monatsanfang im Voraus auf das Konto der Tagespflegeperson überwiesen. 
Der Anspruch auf Zahlung des Pflegegeldes entsteht mit dem Tag der Aufnahme des Tagespflegeverhältnisses.
Einen Qualifiziierungszuschlag erhalten Tagespflegepersonen, die eine Pflegeerlaubnis haben und mit den betreuten Kindern nicht bis zum 3. Grad verwandt sind.
Wir weisen darauf hin, dass das vom Jugendamt an die Tagespflegeperson  gezahlte Tagespflegegeld sowie evtl. privat gezahlte Gelder der Eltern gemäß 
§ 3 Nr. 11 EStG (nach Abzug der Betriebskostenpauschale) einkommensteuer-
pflichtig sind.

Der Zuschuss zur Altersvorsorge (50% der tatsächlich geleisteten Beiträge – max. 39.80 €) und die Übernahme der Unfallversicherung ist nur nach Vorlage entsprechender Nachweise möglich. 

Ein Zuschuss zur Krankenversicherung ist in Ausnahmefällen möglich und beträgt 50% der Basisleistung.
4.3. Leistungen der Eltern an die Tagespflegeperson

In Absprache mit den Eltern können Windeln, Pflegeartikel, selbstgekochte Mahlzeiten, Gläschenkost, entsprechende Zwischenmahlzeiten und Getränke bei der Tagespflegeperson zur Versorgung des Kindes abgegeben werden.

4.4. Randbetreuung – Nachtzeiten:
Für Betreuungszeiten unter 10 Stunden pro Woche werden keine Leistungen durch das Stadtjugendamt  gezahlt. 
Übernachtet ein Kind bei der Tagespflegeperson, wird für die Schlafzeit des Kindes pauschal nur 1/3 der Stunden als Betreuungszeit vergütet.
4.5. Kostenbeitrag der Eltern:
Die Eltern verpflichten sich, den von ihnen zu entrichtenden Kostenbeitrag auf das im Leistungsbescheid angegebene Konto des Stadtjugendamtes Bayreuth mit Dauerauftrag zu überweisen. 
Eine Unterschreitung  der vereinbarten täglichen Betreuungszeit durch die Eltern berechtigt nicht zur Kürzung des Kostenbeitrages.

4.6. Antrag auf Ermäßigung des Kostenbeitrags

Ist den Eltern aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse die Aufbringung dieses Kostenbeitrags nicht oder nicht in vollem Umfang zuzumuten, so kann das Jugendamt auf Antrag von der Erhebung des Kostenbeitrags ganz oder teilweise absehen. 
Die Zumutbarkeit richtet sich dabei nach den für die Übernahme von Kindertagesstättengebühren geltenden Grundsätzen.

Der Antrag auf Ermäßigung des Kostenbeitrags muss rechtzeitig vor Beginn der Betreuung von den Eltern beim Jugendamt gestellt werden. 

5. Ausfallzeiten – Ersatzbetreuung:
Bei Ausfallzeiten der Tagespflegeperson (z. B. Urlaub, Krankheit) wird das Tagespflegegeld bis maximal 6 Wochen im Jahr weiterbezahlt. Jeder weitere Ausfalltag wird anteilig vom Pflegegeld abgezogen.
Für eine Ersatzbetreuung sorgen die Eltern:
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
Wenn die Eltern keine entsprechende Notbetreuung haben, beteiligt sich die Tagespflegeperson an folgendem Modell der Ersatzbetreuung:
 FORMCHECKBOX 
 Tageskindertreff, Markgrafenallee 3 a

Die Tagespflegeperson fördert ein kindgerechtes Eingewöhnen im Tageskinder-

treff, indem sie im 14tägigen Rhythmus an den angebotenen Spielgruppen 

teilnimmt

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
Die Eingewöhnung im Tageskindertreff übernehmen die
Erziehungsberechtigten selbst

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 Gegenseitige Vertretung mit (Name, Adresse, Telefonnummer):


Die Tagespflegeperson erklärt, gemeinsam mit dem zu betreuenden Kind
regelmäßigen Kontakt (14tägig) mit einer oder zwei qualifizierten Tagespflege-personen zu haben, die in Ausfallzeiten die Ersatzbetreuung übernehmen.
Dabei darf die Anzahl der gleichzeitigen betreuten Kinder im Vertretungsfall 5 nicht übersteigen. Urlaubszeiten müssen miteinander abgesprochen werden. 
Die Tagespflegeperson teilt ihre Ausfallzeiten den Eltern unverzüglich und so rechtzeitig mit, dass eine Ersatzbetreuung organisiert werden kann.
Urlaubszeiten sind miteinander abzusprechen.
Die Eltern melden ihr Kind zur Ersatzbetreuung bei der Ersatztagespflegeperson oder im Tageskindertreff (bei Urlaub möglichst frühzeitig, da die Plätze begrenzt sind; bei kurzfristigem Bedarf telefonisch bis spätestens 20.00 Uhr am Vorabend der Betreuung) an.
Der Tageskindertreff ist unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Tel.: 0921/1627793

Handy: 0151 5107 85 01
Die Ansprechpartnerinnen sind:
Frau Daniela Löblein und Frau Carmen van den Heuvel
Die Verantwortung für die Unterbringung des Kindes im Einzelfall, insbesondere für den Transport, liegt bei den Erziehungsberechtigten.

Im Vertretungsfall zahlen die Erziehungsberechtigten ihren Elternbeitrag an das Stadtjugendamt Bayreuth weiter.
6. Krankheit des Tagespflegekindes:
Die Eltern verpflichten sich, die Tagespflegeperson umgehend von einer  Erkrankung des Kindes zu unterrichten.
Die Tagespflegeperson ist berechtigt, die Betreuung des kranken Kindes abzulehnen.
Die Erziehungsberechtigten zahlen für diesen Zeitraum ihren Kostenbeitrag weiter.
Bei zusammenhängender Erkrankung des Kindes ab der 5. Woche entfällt der Kosten-beitrag der Eltern sowie das Pflegegeld.
Die Eltern informieren in diesem Fall das Stadtjugendamt unverzüglich.
Bei einer ansteckenden Erkrankung kann die Tagespflegeperson ein Attest über den Gesundheitszustand des Kindes von den Eltern verlangen, bevor sie die Betreuung des Kindes wieder aufnimmt.
Notwendige Arztbesuche obliegen den Eltern, davon ausgenommen sind Notfälle in der Betreuungszeit. In diesem Fall hat die Tagespflegeperson unverzüglich die erforderlichen Sofortmaßnahmen zu treffen und die Eltern zu verständigen.

 FORMCHECKBOX 
  Die Eltern hinterlegen eine Kopie des Impfpasses
 FORMCHECKBOX 
  Der Nachweis über die letzte fällige altersentsprechende  Früherkennungsuntersuchung wurde durch Einsichtnahme in das Kinder-Untersuchungsheft

am      
 erbracht.
 FORMCHECKBOX 
  Die Tagespflegeperson hat folgende Anfälligkeiten, gesundheitliche Probleme,     Erkrankungen des Kindes zu berücksichtigen.

     



Die Tagespflegeperson darf in Absprache mit den Eltern und/oder auf ärztliche Anweisung dem Tageskind Medikamente verabreichen

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 wird im Einzelfall von den Eltern entschieden und schriftlich erklärt

7. Kündigung:
Der Vertrag kann von allen drei Parteien bis zum letzten Werktag eines Monats zum  Monatsende des Folgemonats gegenüber allen Vertragspartnern schriftlich gekündigt werden.

Unabhängig davon kann der Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden.
Daneben ist aus schwerwiegenden Gründen eine fristlose Kündigung möglich, aber nur dann, wenn vorher die Zustimmung des Stadtjugendamtes Bayreuth eingeholt wurde. Endet das Pflegeverhältnis ab dem 15.  eines Monats wird das Pflegegeld in voller Höhe belassen, der Kostenbeitrag der Eltern ist in voller Höhe zu entrichten. Endet das Pflegeverhältnis vor dem 15. eines Monats ist jeweils der hälftige Beitrag zu entrichten.

8. Schweigepflicht:
Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich, über alle Angelegenheiten, die den persönlichen Lebensbereich der jeweils anderen Familie betreffen, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Pflegeverhältnisses.

9. Sonstige Vereinbarungen:
Das Kind darf abgeholt werden von 
Mitnahme im PKW mit angeschnalltem Kindersitz
 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein

Rauchen im Haushalt der Tagespflegepersonen
 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein

Haustiere im Haushalt der Tagespflegeperson
 FORMCHECKBOX 
  ja 
 FORMCHECKBOX 
  nein

Wen ja, welche 

Anzahl der jetzigen Tageskinder im Haushalt der Tagespflegeperson       


Ernährung, Süßigkeiten:  

Fernsehen, Computer:          


Haftpflichtversicherung der  Tagespflegeperson
 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein

Schwimmen gehen
 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein
Einverständnis, dass Fotos vom Kind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
im Tageskindertreff gemacht und veröffentlicht werden
 FORMCHECKBOX 
  ja
 FORMCHECKBOX 
  nein

Sonstiges 
Jede der Vertragsparteien erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages.

     

     


 FORMTEXT 

     



Ort
Datum
Ort
Datum

Unterschrift der Sorgeberechtigten
Unterschrift der Tagespflegeperson
   

     
     

Ort
Datum
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